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Grundlagen

• Gestaltung der AVR durch die Arbeitsrechtliche Kommission (AK) des

Deutschen Caritasverbandes

• Grundlage ist die AK-Ordnung, die nach der Satzung des Deutschen

Caritasverbandes durch die Delegiertenversammlung beschlossen wird.

• Beschlüsse werden auf dem „Dritten Weg“ gefasst. Sie sind gekennzeichnet 

durch Parität zwischen Dienstnehmern (Mitarbeiterseite Arbeitsrechtliche 

Kommission) und Dienstgebern (Arbeitgeberseite Arbeitsrechtliche 

Kommission).

„Die Arbeitsrechtliche Kommission“

Ludger Witte

Diözese Münster

Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission DCV

Mitglied der Bundeskommission und der 

Regionalkommission NRW



„ Die Arbeitsrechtliche Kommission“

Ludger Witte

Diözese Münster

Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission DCV

Mitglied der Bundeskommission und der 

Regionalkommission NRW

BaWü Bistum Rottenburg-Stuttgart

BaWü Erzbistum Freiburg

Bayern Bistum Augsburg

Bayern Bistum Eichstätt

Bayern Bistum Passau

Bayern Bistum Regensburg

Bayern Bistum Würzburg

Bayern Erzbistum Bambrerg

Bayern Erzbistum München-Freising

Mitte Bistum Fulda

Mitte Bistum Limburg

Mitte Bistum Mainz

Mitte Bistum Speyer

Mitte Bistum Trier

Nord Bistum Hildesheim

Nord Bistum Osnabrück

Nord Offizialat Oldenburg

NRW Bistum Aachen

NRW Bistum Essen

NRW Bistum Münster

NRW Erzbistum Köln

NRW Erzbistum Paderborn

Ost Bistum Dresden-Meißen

Ost Bistum Erfurt

Ost Bistum Görlitz

Ost Bistum Magdeburg

Ost Erzbistum Berlin

Ost Erzbistum Hamburg



„ Die Arbeitsrechtliche Kommission“

Ludger Witte

Diözese Münster

Mitglied der Arbeitsrechtlichen Kommission DCV

Mitglied der Bundeskommission und der 

Regionalkommission NRW



Arbeitsrechtlichen Kommission (AK) 

• Bundeskommission und Regionalkommissionen

• Geschäftsstelle (Kommissionsgeschäftsstelle)

Prozess der Verhandlungen der AK

• Beschlüsse mit Dreiviertelmehrheit

• Bundeskommission

• Regionalkommissionen

• Vermittlungsverfahren
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Arbeitsrechtlichen Kommission Mitarbeiterseite (ak.mas)

• Geschäftsstelle der ak.mas
ak.mas Mitarbeiterseite Arbeitsrechtliche Kommission

Deutscher Caritasverband e.V.

Reinhardtstr. 44, 10117 Berlin

Dr. Evelyn Schmidtke (Geschäftsführung)

Tel. 030 - 6796 936 – 30

Fax 030 - 6796 936 – 59

E-Mail     akmas@caritas.de

• Mitgliederversammlung der Mitarbeiterseite

• Alle Mitglieder der Bundeskommission und der Regionalkommissionen
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Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen Kommission (ak.mas)

• Gremien

• Leitungsausschuss der ak.mas (Vorstand)

• Mitarbeiterseite der Bundeskommission (bk.mas)

• Mitarbeiterseite der Regionalkommissionen (rk.mas) – rk.mas NRW

• Fachausschüsse der Bundeskommission

• z.B.: - Anlage 7 AVR (Ausbildungsverhältnisse)

- Sonderformen der Beschäftigung

- Altersversorgung

- Anlage 33 AVR

• Fachausschüsse der Regionalkommission NRW

• Mitglieder der ak.mas

• Arbeitsgruppen der ak.mas (AG Krankenhaus, AG Altenhilfe, AG Tarifentwicklung, …)
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AK-Vertreter 
der Diözese Münster

Ludger Witte
Mitglied BK und RK NRW

ludger.witte@kwml.de

AK-Vertreterin 
der Diözese Münster 

Reinhild Everding
Mitglied RK NRW

r.everding@alexianer.de
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AK-Ordnung

• Anträge

§ 14 Einrichtungsspezifische Regelungen

(1) Jede (Gesamt-)Mitarbeitervertretung oder jeder Dienstgeber oder beide gemeinsam 

können für die Gesamtheit der Einrichtungen eines Trägers, für eine Einrichtung oder für 

Teile einer Einrichtung einen schriftlich zu begründenden Antrag an die zuständige 

Regionalkommission stellen, von den durch die Regionalkommission festgelegten 

Regelungen abzuweichen. Zur Begründung hat der Antragsteller geeignete Unterlagen 

vorzulegen. Bei Anträgen einer (Gesamt- )Mitarbeitervertretung reicht eine substantiierte 

Darstellung aus. Die Regionalkommission kann von dem Dienstgeber der Einrichtung 

geeignete Unterlagen anfordern.

…
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Informationen für die MAV-Arbeit
>

Was wurde in der AK beschlossen? 

Welche Regelungen in der AVR haben sich geändert?

www.akmas.de/service

• Arbeitshilfen mit Hinweisen zur Umsetzung von 
neuen AVR-Regelungen

• Beschlüsse der Bundeskommission und der 
Regionalkommissionen

• ak.mas INFOs mit Berichten aus der BK

• RK INFOs mit Berichten aus den RKen

• ak.mas Sonder-INFOs mit juristischen Kommen-
tierungen und Fragen und Antworten für die 
Umsetzung in der Praxis

• Dokumenten-Bibliothek zur einfachen Recherche

Alles auf einer Seite: 
www.akmas.de

Unser wichtigster Informationskanal ist unsere hp. 

Alles, was ihr wissen müssen, findet ihr hier:

www.akmas.de

• aktuelle Meldungen aus der AK

• laufende Infos und Ergebnisse zu den Tarifrunden

• Positionen der Caritas Mitarbeiterseite zu unseren 

wichtigsten Themen

• Ansprechpartner auf Bundes- und Regionalebene 

sowie Arbeitsgruppen
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Herzlichen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit


